
Anlage 1 

BAULEITPLANUNG  DER  STADT  WEITERSTADT 
 

2. Entwurf des Bebauungsplanes 

„Freiherr-vom-Stein-Straße“  
in der Fassung vom 18.08.2011 

 

Beschlussvorschläge zu den eingegangenen Anregungen aus  

 der erneuten und eingeschränkten Offenlage und Trägerbetei-
ligung gem. § 4a (3) BauGB  

vom 01.09.2011 bis 14.09.2011 

Teil A  Stellungnahmen mit Anregungen 

Teil B  Anregungen Privater 
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Teil A Stellungnahmen  mit  Anregungen 

Nr. Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange Schreiben vom 

1 Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH, Eschollbrücker 
Straße 12, 64283 Darmstadt 

30.08.2011 

2 HSE Technik GmbH & Co. KG, Postfach 101142, 64211 
Darmstadt 

09.09.2011 

3 ** Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 
64276 Darmstadt 

15.09.2011 

 

 
** Stellungnahme nicht fristgerecht eingegangen 
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1 Deutsche Telekom  

 Schreiben vom 30.08.2011  
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 
 Es wird darauf hingewiesen, dass die Aus-

sagen aus der 1. Stellungnahme unverän-
dert gelten. 

1. Stellungnahme vom 23.03.2011: 
Im Gehwegbereich befinden sich Tele-
kommunikationsanlagen der Deutschen 
Telekom AG. Diese sind vor Beginn der 
Tiefbauarbeiten zu schützen, aufzunehmen 
oder umzulegen. 
Bei Aufgrabungen ist darauf zu achten, 
dass Beschädigungen hieran vermieden 
werden. Informationen über die Lage sind 
einzuholen, die Kabelschutzanweisungen 
und sind zu beachten. Bäume müssen ei-
nen Mindestabstand von 2,5 m zu den Lei-
tungen aufweisen, ansonsten sind 
Schutzmaßnahmen erforderlich. 
Es wird um eine Information 3 Monate vor 
Baubeginn gebeten. 
 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

 

 



Beschlussvorschläge zur erneuten und eingeschränkten Offenlage und  Trägerbeteiligung des Bebauungsplanes  
„Freiherr-vom-Stein-Straße“ in Weiterstadt 

PLANUNGSTEAM HRS   2.O-Abwägung-W-159                                                                                    21.09.2011             Seite 4 

 
2 HSE AG Darmstadt  

 Schreiben vom 09.09.2011  
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 
 Es wird darauf hingewiesen, dass die In-

halte der Stellungnahme vom 08.04.2011 
weiterhin Gültigkeit haben. 

Stellungnahme vom 08.04.2011: 
Innerhalb des Plangebietes befinden sich 
Betriebsmittel des VNB bzw. der HSE AG. 
Bei einer Entwidmung der Wegeparzellen 
sind die Betriebsmittel im Grundbuch ding-
lich zu sichern. Notwendige Leitungsumle-
gungen gehen zu Lasten des Veranlassers 
bzw. werden nach geltenden Verträgen ge-
regelt und sind rechtzeitig mit der HSE ab-
zusprechen. 
Es wird darum gebeten, die HSE in der 
Ausführungsplanung vor Erstellung der 
Ausschreibungsunterlagen zu Informieren 
und die Bauarbeiten mit der HSE zu koor-
dinieren. Des Weiteren wird auf die Min-
destabstände tiefwurzelnder Bäume zu den 
Versorgungsleitungen sowie auf evtl. erfor-
derliche Schutzmaßnahmen hingewiesen. 
 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 
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3 ** Landkreis Darmstadt-Dieburg 

 Schreiben vom 15.09.2011, Eingang 15.09.2011 
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

 
 

 

1 Untere Wasserbehörde 

Das Vorhaben liegt im räumlichen Gel-
tungsbereich des „Grundwasserbewirt-
schaftungsplans Hessisches Ried“. Die 
stark schwankenden Grundwasserstände 
sowie der gemeinsame Erlass der zustän-
digen Ministerien vom 23.06.1997 sind zu 
beachten. 
 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

2 Sofern das Niederschlagswasser von der 
im nördlichen Plangebiet vorgesehenen 
Stichstraße nicht in den öffentlichen Kanal 
eingeleitet wird oder im bewachsenen 
Oberboden versickert, ist die Wasserbe-
hörde zu beteiligen. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und zu 
gegebener Zeit beachtet. 

3 Brand- und Katastrophenschutz 

Es ist eine Löschwasserversorgung von 
1.600 Litern pro Minute bei mindestens 2 
Bar Fließdruck erforderlich. Sofern dies 
gesichert ist, bestehen keine Bedenken. 

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

4 Untere Naturschutzbehörde 
Landlicher Raum 
DA-DI Werk – Umweltmanagement 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Schulentwicklung 
Es werden keine Bedenken und Anregun-
gen vorgetragen. 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Be-
denken und Anregungen vorgetragen werden. 
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Teil B Anregungen  Privater 

Nr. Private Einwender Schreiben vom 

1 Jürgen Spiegelberg, Eichenweg 7, 64331 Weiterstadt 04.09.2011 

2 Dr. Rolf und Elis. Friz, Eichenweg 9, 64331 Weiterstadt 07.09.2011 

3 Doris Klein, Ottokar Klein, Freiherr-vom-Stein-Straße 7d, 
64331 Weiterstadt 

13.09.2011 

4 Werner Jasnau, Freiherr-vom-Stein-Straße 7a, 64331 Weiter-
stadt 

Hildegard Rotter, Freiherr-vom-Stein-Straße 7c, 64331 
Weiterstadt  

Peter Melk, Freiherr-vom-Stein-Straße 9a, 64331 Weiterstadt 

Monika und Jöran Stoldt, Freiherr-vom-Stein-Straße 9b, 
64331 Weiterstadt 

** Dieter Sänger, Freiherr-vom-Stein-Straße 9c, 64331 
Weiterstadt 

Doris Klein, Einsteinstraße 14, 64331 Weiterstadt 

Mathias Kreis, Corinna Brand, Einsteinstraße 14, 64331 
Weiterstadt 

Florian Zentgraf, Bastian Neef, Dennis Find, Einsteinstaße 14, 
64331 Weiterstadt 

Maureen Siech-Scharfenberg, Steffen Raekow, Einsteinstraße 
14, 64331 Weiterstadt  

** Adolf Andre, Georg-Büchner-Straße 8c, 64331 Weiterstadt 

08.09.2011 

12.09.2011 

08.09.2011 

13.09.2011 

12.09.2011 

09.09.2011  

14.09.2011 

14.09.2011 

12.09.2011 

14.09.2011 

5 ** Dietlof und Monika Arthofer, Eichenweg 15, 64331 Weiter-
stadt 13.09.2011 

6 Heike und Bernd Rolff, Eichenweg 21, 64331 Weiterstadt 08.09.2011 

7 Dr. W. Brüchle, Freiherr-vom-Stein-Straße 7b, 64331 Weiter-
stadt 

13.09.2011  

 
** Stellungnahme nicht fristgerecht eingegangen 
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1 Jürgen Spiegelberg, Eichenweg 7 64331 Weiterstadt 

 Schreiben vom 04.09.2011 
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

1 Es wird festgestellt, dass der Komplex 
nach wie vor keine lockere Bebauung dar-
stellt und sich nicht in die umgebende Be-
bauung einfügt. Einige Nutzungs-
Funktionsräume sind nicht zwingend für die 
Realisierung eines Demenzzentrums er-
forderlich. Eine konzeptionelle Entkoppe-
lung gefährdet die Umsetzung nicht. 

Es wird vorgeschlagen, das Demenzzent-
rum mit maximal 3 Vollgeschossen festzu-
setzen.  

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Weder die Gesamtkubatur, noch Funktions-
räume oder die Anzahl der Vollgeschosse ha-
ben sich im 2. Entwurf geändert. 

2 Durch die veränderte Lage sind nun 
Grundstücke betroffen, die im Planungsbe-
reich 1 liegen. Z.T. mit näheren Distanzen 
(z.T. 8 m) als vor der Drehung. Die vorge-
legte „Westvariante“ hat die erkannten 
Planungsmängel an anderer Stelle wieder 
eingeplant bzw. verschärft.  

Es wird vorgeschlagen, den Komplex um 
50 m nach Norden zu verlagern oder auf 
eine Gebäudelänge von max. 40 m zu re-
duzieren. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Im 2. Entwurf wurden durch die Drehung der 
überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Wohnzentrum die Abstände zu den zukünftig 
nächstgelegenen südlichen Gebäuden des 
Plangebietes nicht verringert. Sie liegen bei 12 
m. Nach Südosten bei 8 m. Die gem. HBO er-
forderlichen Abstandsflächen, die bezüglich 
der Belange des Nachbarschutzes abschlie-
ßend sind, werden dadurch mehr als erfüllt. 

Da es sich bei dem Demenz- und Wohnzent-
rum im südöstlichen Bereich um eine max. 1-
geschossige Bebauung handelt, ist die ‚Beein-
trächtigung’ der angrenzenden Wohnbebau-
ung eher zurückgegangen, da im 1. Entwurf 
hier eine 2-geschossige Bebauung mit einem 
Mindestabstand zur Nachbargrenze von je-
weils 3 m angeordnet war. 

Eine Ausweitung des Plangeltungsbereiches 
nach Norden sowie eine Reduzierung der Ge-
bäudelänge werden nicht vorgenommen. 

 

3 Es wurde nie berücksichtigt, dass Dachter-
rassen nicht gewünschte öffentliche Einbli-
cke auf schutzwürdige Privatflächen / 
Räume (Eichenweg aber vor allen Dingen 
im südlichen Planungsbereich 1) zulassen. 

Es wird vorgeschlagen, auf eine Dachter-
rasse im südlichen Abschnitt des Multifunk-
tionsbaus zu verzichten oder Sichtblenden 
vorzuschreiben. 

 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Da die Dachterrassen nicht zur öffentlichen 
Nutzung vorgesehen sind, kann keine Beein-
trächtigung der Privatflächen der Eichenweg-
anwohner oder der südlich angrenzenden zu-
künftigen Anwohner durch die Nutzung der 
Dachterrassen erkannt werden. Es handelt 
sich hier um private Freibereiche – vergleich-
bar Balkonen, die in den Wohngebieten recht-
lich zulässig sind. Eine öffentliche Nutzung 
(z.B. Cafe) ist hier nicht vorgesehen. 

 

4 Funktionsräume im vorgesehenen Multi- Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
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funktionsbau wie Schankräume und Cafe 
sind auf die Bewohner und ihre Angehöri-
gen / Besucher als Zielgruppe zu begren-
zen. Eine Ausdehnung der Nutzergruppen, 
wie vorgesehen, würde zu einer nicht ver-
tretbaren Verkehrsbelastung führen und 
die ausgewiesenen Parkflächen würden 
nicht ausreichen. 

Es wird vorgeschlagen, die Versorgungs-
einrichtungen für das (Wohn-) Gebiet ins-
gesamt auszuschließen und nur auf die 
Bewohner und Besucher zu beschränken. 

 

halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Änderung der Nutzungsfestsetzungen hat 
durch die gekennzeichneten Änderungen nicht 
stattgefunden. 

5 Ein aktiver Lärmschutz (Bahn) wird als 
nicht sinnvoll realisierbar beschrieben. Ter-
rassen und Freiräume können nicht ge-
schützt werden. Muss eine Nutzung im In-
teresse der zukünftigen Bewohner regle-
mentiert werden? Gleichzeitig wird eine 
Lärmwirkungsstudie betrieben. 

Es wird vorgeschlagen, dass die Stadt und 
der Investor die Lärmlücke schließen. Dies 
spart dem Investor Baukosten und die 
Stadt muss nicht gleich das neue Bauge-
biet in den entstehenden Lärmminde-
rungsplan aufnehmen. Zukünftige Nutzer 
des Demenzzentrums und der Wohnungen 
wären in die Lärmwirkungsstudie einzube-
ziehen. 

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Lärmbelastung durch den Bahnbetrieb hat 
sich durch die gekennzeichneten Änderungen 
nicht verändert 

 

6 Der vorgelegte Plan ist nicht im Konsens 
mit den Anliegern abgestimmt. Eine Ver-
schiebung des Komplexes nach Norden 
wurde seitens der Stadt immer abgelehnt 
mit Bezug auf einen Beschluss der Stadt-
verordneten zur Erhaltung der Freiflächen 
für Jugendliche. Diese sind aber bei einer 
Drehung nicht gefährdet – der Volleyball-
platz wird nie genutzt und kann wegfallen. 

Es wird vorgeschlagen, den Beschluss zu 
korrigieren und das Gebäude nach Norden 
zu versetzen. 

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Erweiterung des Plangeltungsbereiches 
ist nicht Gegenstand der 2. Offenlage.  

7 Der südlich gelegene 1-geschossige Anteil 
hat eine Vergrößerung in der Breite erfah-
ren. Dadurch rückt das Gebäude extrem 
nahe an das von der Familie Friz zu erwer-
bende Grundstück heran. 

Es wird vorgeschlagen, die max. 
überbaubare Fläche in diesem Teil wieder 
zurückzuführen auf die gesamte östliche 
Linie des Gebäudes. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die überbaubare Fläche stellt die Fläche dar, 
innerhalb derer im Rahmen der zulässigen 
Grundflächenzahl (GRZ) eine Überbauung 
möglich ist. Bei der Erarbeitung eines Bauan-
trages muss jeweils sichergestellt sein, dass 
die Abstandsflächen gem. Hessischer Bau-
ordnung (HBO), die bezüglich der Belange des 
Nachbarschutzes abschließend sind, eingehal-
ten werden, so dass eine unzumutbare Beein-
trächtigung der Nachbargrundstücke ausge-
schlossen werden kann. Auch für das Grund-
stück der Familie Friz wird die erforderliche 
Abstandsfläche gem. HBO eingehalten. An-
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zumerken ist, dass die Abstände zu den 
nächstgelegenen Wohngründstücken im 2. 
Entwurf nicht verringert wurden. 

Die im 2. Entwurf dargestellte überbaubare 
Fläche wird beibehalten.  
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2 Dr. Rolf und Elis. Friz, Eichenweg 9, 64331 Weiterstadt 

 Schreiben vom 07.09.2011 
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

1 Nach wie vor wird Einspruch gegen eine 
Spiegelung und Drehung des Gebäudes 
erhoben. Die Zustimmung hierzu war nur 
erfolgt unter der Prämisse einer Ver-
schiebung nach Norden. Die Problematik 
der Nordvariante wird hierdurch in ver-
schärfter Form in den Süden verlagert. 
Eine Verschiebung nach Norden ohne 
Gefährdung des Bolzplatzes ist zumindest 
zu prüfen, da der Volleyballplatz nie ge-
nutzt wird und wegfallen kann. 

Der Anregung wird nicht gefolgt.  

Im 2. Entwurf wurden durch die Drehung der 
überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Wohnzentrum die Abstände zu den zukünftig 
nächstgelegenen südlichen Gebäuden des 
Plangebietes nicht verringert. Sie liegen bei 12 
m. Nach Südosten bei 8 m. Die gem. Hessi-
scher Bauordnung (HBO) erforderlichen Ab-
standsflächen, die bezüglich der Belange des 
Nachbarschutzes abschließend sind, werden 
dadurch mehr als erfüllt. 

Da es sich bei dem Demenz- und Wohnzent-
rum im südöstlichen Bereich um eine max. 1-
geschossige Bebauung handelt, ist die ‚Beein-
trächtigung’ der angrenzenden Wohnbebau-
ung eher zurückgegangen, da im 1. Entwurf 
hier eine 2-geschossige Bebauung mit einem 
Mindestabstand zur Nachbargrenze von je-
weils 3 m angeordnet war. 

Eine Ausweitung des Plangeltungsbereiches 
nach Norden sowie eine Reduzierung der Ge-
bäudelänge werden aus oben genannten Grün-
den nicht vorgenommen. 

 

2 Ein Abstand zwischen den Bebauungs-
grenzen von 12 m ist gemäß der nördli-
chen Vorgabe auch im südlichen Teil ein-
zuhalten. Der Winkel des südlichen ein-
geschossigen Anteils ist auf die gesamte 
östliche Linie des Gebäudes zurückzufüh-
ren. 

Der Anregung wird nicht gefolgt. 

Die in der Planzeichnung dargestellten Ab-
stände zwischen den überbaubaren Flächen 
entsprechen mind. den in der HBO geforder-
ten Abstandswerten. Sie werden als ausrei-
chend angesehen. 

Aus diesem Grund wird die überbaubare Flä-
che des Demenz- und Wohnzentrums beibe-
halten.  
 

3 Die vorgesehenen Dachterrassen sind auf 
ein Minimum zu reduzieren und mit Sicht-
blenden zu versehen. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Änderung der grundsätzlichen Dachterras-
sennutzung hat durch die gekennzeichneten Än-
derungen nicht stattgefunden. Bei den Dachter-
rassen handelt es sich um private Außenberei-
che (vgl. Balkone), die in Wohngebieten rechtlich 
zulässig sind. Eine öffentliche Nutzung der Dach-
terrassen ist nicht vorgesehen. 
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4 Für die angestrebten Nutzungen sind 
nicht genügend Stellplätze vorhanden. Ein 
Nachweis von genügend Stellplätzen ist 
dem Investor vorzuschreiben. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Anzahl der für die angestrebte Nutzung er-
forderlichen Stellplätze hat sich durch die ge-
kennzeichneten Änderungen nicht verändert. Sie 
sind im Übrigen im Rahmen des Bauantrages 
nachzuweisen. 

 

5 Die Verkehrsbelastung für die Bewohner 
des Plangebietes bzw. das zusätzliche 
Verkehrsaufkommen für die umliegenden 
Anwohner ist vorprogrammiert. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Veränderung des Verkehrsaufkommens 
wird durch die gekennzeichneten Änderungen 
nicht initiiert. 

 

6 Die vorgesehene Fläche für die Abfallent-
sorgung ist zum Schutz vor einer 
Gesundheitsgefährdung der zukünftigen 
Anrainer des Baugebiets der Kennziffer 1 
in die nordwestliche Ecke zu verlegen. 

Der Anregung, die Fläche für die Abfallentsor-
gung in die nordwestliche Ecke des Plangebietes 
zu verlegen, wird nicht gefolgt. 

Die vorgesehene Fläche für die Abfallentsorgung 
ist für die Anwohner der Stichstraße zur Samm-
lung der Müllbehälter ausgewiesen. Durch diese 
Ausweisung wird keine Gesundheitsgefährdung 
für die zukünftigen Anrainer des Baugebiets der 
Kennziffer 1 gesehen.  

 

7 Die Lücke im vorhandenen Lärmschutz-
wall ist zu schließen. Der Abstand zur 
Bahntrasse für aktive Schallschutz-
Maßnahmen ist vorhanden. Er unter-
scheidet sich nicht von dem in der Kreuz-
straße. Die Belastung des Baugebiets ist 
durch den stark erhöhten Güterzugver-
kehr weit höher als 65 dB(A), insbesonde-
re nachts. Kleiner als 65 dB(A) ist eine 
nichtbestätigte Annahme der Bauleitpla-
nung, da man sich gegen eine Messung 
strikt weigert. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Veränderung der Lärmsituation durch den 
Bahnbetrieb hat nicht stattgefunden. 
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3 Doris Klein, Ottokar Klein, Freiherr-vom-Stein-Straße 7d, 64331 

Weiterstadt 
 Schreiben vom 13.09.2011 

 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

1 Es wird Widerspruch gegen den Be-
bauungsplan eingelegt. Es wird ausdrück-
lich betont, dass sich der Widerspruch 
nicht grundsätzlich gegen ein Demenz-, 
Quartier- und Wohnzentrum richtet, son-
dern gegen die derzeit bauliche Planung. 

Es wird begrüßt, dass die Sorgen der 
Anwohner des Eichenweges berücksich-
tigt wurden. Es wird aber bedauert, dass 
den nun in verstärktem Maße betroffenen 
Anwohnern der Freiherr-vom-Stein-
Straße diese Aufmerksamkeit nicht zuteil 
wurde. Es erfolgte noch nicht einmal eine 
Information über die erfolgte Änderung 
des Bebauungsplanes. 

 

Es ist zutreffend, dass die Überarbeitung des 
Bebauungsplanes eine Folge aus den Einwen-
dungen der 1. Offenlage darstellt. Mit der verän-
derten Gebäudeanordnung wurde eine Abwä-
gung vorgenommen, die einen Interessensaus-
gleich zwischen den Belangen aller umliegenden 
Grundstücke darstellt, die aber auch die öffentli-
chen Belange und die Belange der zukünftigen 
Bewohner mit berücksichtigt. 

Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
vom-Stein-Straße geringfügig vergrößert.  

Wie schon durch die 1. Offenlage wird nun auch 
durch die 2. Offenlage allen Interessierten, ins-
besondere den direkten Anwohnern die Möglich-
keit gegeben, ihre Stellungnahme zu den Inhal-
ten des Bebauungsplanes abzugeben. Bei der 2. 
Offenlage ist dies allerdings nur zu den geänder-
ten Inhalten, wie z.B. der veränderten Lage des 
Demenz- und Quartierszentrums, möglich. Damit 
erfolgt die angesprochene Information über die 
Änderung des Bebauungsplanes. Eine Pflicht zur 
Einbeziehung der direkten Anwohner bei der Er-
arbeitung des Entwurfs bzw. bei der Erarbeitung 
der Änderungsinhalte besteht nicht.  

 

2 Die Bebauung mindert unsere Lebens-
qualität und den Wert unseres Besitzes. 

Der geplante Bau ist eine Blockmauer, die 
sich nicht in die vorhandene Bebauung 
einfügt, deren Anblick wir nun ständig er-
tragen müssen, die unsere Häuser weit 
überragt und optisch erdrückt und die 
Luftströmung und Sonneneinstrahlung 
mindert. 

Der vorgesehene Gebäudekomplex 
sprengt die vorhandene Wohnbebauung. 
Im Vergleich dazu sind die Gewerbe- und 
Industriebauten im Brunnenweg bei Wei-
tem nicht so hoch und aufgelockerter an-
geordnet wie der geplante Trakt. Um die 
Attraktivität für die Gewerbemieter zu er-
höhen, sind sie nicht dicht an die Straße 
gesetzt, mit Bäumen, Grünflächen und 
Springbrunnen umgeben. All dies lässt 

Der Abstand zwischen dem Demenz- und 
Quartierszentrum und den westlich angren-
zenden Wohngebäuden liegt bei der ange-
strebten Geschossigkeit mit ca. 21 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 5), ca. 24,5 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7a) und ca. 30 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7b) im Bereich des er-
forderlichen Gebäudeabstandes gem. HBO, 
für den hier ein Mindestabstand von max. 8,5 
m ausreichend wäre. Die gem. HBO erforder-
lichen Abstandsflächen, die bezüglich der Be-
lange des Nachbarschutzes abschließend 
sind, werden dadurch mehr als erfüllt. 

Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
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der vorliegende Bebauungsplan vermis-
sen 

vom-Stein-Straße noch geringfügig vergrößert.  

Einzig der Wegfall der 8 m breiten Lücke zwi-
schen den überbaubaren Flächen des Demenz- 
und Quartierszentrums und der südlich angren-
zenden Wohnbebauung ist hier zu verzeichnen. 
Hierdurch wird aber keine maßgebliche Verrin-
gerung der Besonnung in den Morgenstunden 
ausgelöst. Eine erhebliche nachteilige Beein-
trächtigung durch Beschattung der Grundstücke 
der Freiherr-vom-Stein-Straße wird durch die 
jetzige Lage des Demenz- und Quartierszent-
rum nicht gesehen.  

Auch eine erhebliche nachteilige Beeinträchti-
gung durch veränderte Luftströmungen kann 
nicht gesehen werden, da hier überwiegend 
Westwinde vorherrschen. 

Eine angestrebte gestaffelte, 1 bis 4-geschossige 
Bebauung durch das Demenz- und Quartiers-
zentrum orientiert sich an den umgebenden Ge-
bäudehöhen. Bei der Festsetzung der Vollge-
schosse wurden alle, das Plangebiet umgeben-
den Gebäude betrachtet, sowie die geplanten 
Nutzungen mit in die Überlegungen einbezogen. 
Da die Umgebung des Plangebietes mit 1-, 2-, 
2,5- und 5-6-geschossigen Gebäuden bebaut ist, 
hat mit der Festsetzung von max. 4 bzw. 3, 2 und 
1 Geschossen für einen untergeordneten Teil der 
Plangebietsfläche im Norden sowie der Festset-
zung von max. 2 Vollgeschossen für die über-
wiegende Plangebietsfläche eine Vermittlung der 
zulässigen Vollgeschosse stattgefunden. Die Be-
bauung passt sich somit in die Umgebung ein. 

Durch die Staffelung des Gebäudekomplexes (1-
bis 4-geschossig) wird die optische ‚Beeinträchti-
gung’ gering gehalten. Der Eindruck einer 
‚Blockmauer’ wird dadurch minimiert. 

 

3 Es wird vermisst, dass die Freiherr-vom-
Stein-Straße keine besondere Betrach-
tung erfahren hat, da sie als Durchgangs-
straße zur Rudolf-Diesel-Straße / Dar-
mstädter Straße / B 42 Kreuzung genutzt 
wird. Das Verkehrsaufkommen wird durch 
die vorgesehene Nutzung stark zuneh-
men. Dies führt zur Gefährdung der Kin-
der und der Bewohner des Demenzzent-
rums. Es wird bemängelt, dass kein gesi-
cherter Überweg ausgewiesen ist. 

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Verkehrsfläche der Freiherr-vom-Stein-
Straße ist nicht im Plangeltungsbereich enthal-
ten. Es wurden allerdings sehrwohl die bisheri-
gen Verkehre bei der Aufstellung des Be-
bauungsplanes beachtet. Im Übrigen sind ver-
kehrsregelnde Maßnahmen nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanes. 

4 Auch ein ausreichend breiter Gehweg auf 
der östlichen Seite der Freiherr-vom-
Stein-Straße wird nicht berücksichtigt. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die ausreichend dimensionierte Verkehrsfläche 
der Freiherr-vom-Stein-Straße mit einer zukünfti-
gen Breite von insges. 9 m (1,5 m Gehweg beid-
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seitig, 6 m Fahrbahn) ist nicht im Plangeltungs-
bereich enthalten.  

 

5 Es ist wegen der Gefährdung der Fuß-
wegbenutzer auf eine mit der Straße 
ebenengleiche Zufahrt bzw. Rechts-vor-
links-Regelung zu verzichten. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Regelung des Straßenverkehrs ist nicht In-
halt des Bebauungsplanes. 

 

6 Es ist nicht nachvollziehbar, dass bei der 
Ermittlung der erforderlichen Kfz-
Stellplätze alle potentiellen Nutzer be-
rücksichtigt wurden. Es ist zu erwarten, 
dass sich die Parkplatzsituation weiter 
verschärft. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Änderung der erforderlichen Stellplatzanzahl
hat nicht stattgefunden. Die Ermittlung der erfor-
derlichen Stellplatzanzahl hat im Rahmen der 
Bebauungsplan-Aufstellung stattgefunden. Die 
erforderlichen Stellplätze sind im Rahmen der 
jeweiligen Bauanträge nachzuweisen. 

 

7 Die Blockmauer entlang der Freiherr-
vom-Stein-Straße mindert wegen ihres 
geringen Abstands zu unserem Wohnge-
biet nicht nur unsere Lebensqualität, es 
ist auch zu befürchten, dass es zu einer 
zwischenmenschlichen Distanz zwischen 
den Anwohnern führt. 

Der Abstand des Demenz- und Quartierszent-
rums zur westlich angrenzenden Wohnbebauung 
ist, auch durch die dazwischen liegende Ver-
kehrsfläche sowie die Garagenbereiche, mehr 
als ausreichend dimensioniert. Eine unzumutbare 
Einschränkung der Lebensqualität für die west-
lich angrenzenden Bewohner wird durch die Rea-
lisierung des Gebäudes nicht gesehen. 

Durch die Staffelung des Gebäudekomplexes (1-
bis 4-geschossig) wird die optische ‚Beeinträchti-
gung’ gering gehalten. Der Eindruck einer 
‚Blockmauer’ wird dadurch minimiert. 

Die Befürchtung, dass es wegen der Bebauung 
zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten kom-
men wird, wird nicht erkannt. 

 

8 Die Änderung des Bebauungsplanes 
wurde nach massivem Aufbegehren der 
Eichenweganlieger durchgeführt, was zu 
gravierenden Nachteilen für die Anwohner 
der Freiherr-vom-Stein-Straße führt. Dies 
kann nicht hingenommen werden. 

Ein gemeinsames Erörtern der Planungs-
vorschläge mit dem Ziel eine einvernehm-
liche Lösung für alle Betroffenen zu fin-
den, hätte solche Unstimmigkeiten ver-
hindert. Es wird vorgeschlagen, dies noch 
nachzuholen. 

Es ist zutreffend, dass die Überarbeitung des 
Bebauungsplanes eine Folge aus den Einwen-
dungen der 1. Offenlage darstellt. Mit der verän-
derten Gebäudeanordnung wurde eine Abwä-
gung vorgenommen, die einen Interessensaus-
gleich zwischen den Belangen aller umliegenden 
Grundstücke darstellt, die aber auch die öffentli-
chen Belange und die Belange der zukünftigen 
Bewohner mit berücksichtigt. 

Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
vom-Stein-Straße geringfügig vergrößert.  
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Wie schon durch die 1. Offenlage wird nun auch 
durch die 2. Offenlage allen Interessierten, ins-
besondere den direkten Anwohnern die Möglich-
keit gegeben, ihre Stellungnahme zu den Inhal-
ten des Bebauungsplanes abzugeben. Bei der 2. 
Offenlage ist dies allerdings nur zu den geänder-
ten Inhalten, wie z.B. der veränderten Lage des 
Demenz- und Quartierszentrums, möglich. Damit 
erfolgt die angesprochene Information über die 
Änderung des Bebauungsplanes.  

Eine Pflicht zur Einbeziehung der direkten An-
wohner bei der Erarbeitung des Entwurfs bzw. 
bei der Erarbeitung der Änderungsinhalte besteht 
nicht.  
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5 Werner Jasnau, Freiherr-vom-Stein-Straße 7a, 64331 Weiterstadt 

Schreiben vom 08.09.2011 
 

 Hildegard Rotter, Freiherr-vom-Stein-Straße 7c, 64331 Weiterstadt 
Schreiben vom 12.09.2011 

 
 Peter Melk, Freiherr-vom-Stein-Straße 9a, 64331 Weiterstadt 

Schreiben vom 08.09.2011 
 

 Monika und Jöran Stoldt, Freiherr-vom-Stein-Straße 9b, 64331 
Weiterstadt 
Schreiben vom 13.09.2011 
 

 ** Dieter Sänger, Freiherr-vom-Straße 9c, 64331 Weiterstadt 
Schreiben vom 12.09.2011, Eingang 15.09.2011  
 

 Doris Klein, Einsteinstraße 14, 64331 Weiterstadt 
Schreiben vom 09.09.2011 
 

 Mathias Kreis, Corinna Brand, Einsteinstraße 14, 64331 Weiter-
stadt 
Schreiben vom 14.09.2011 
 

 Florian Zentgraf, Bastian Neef, Dennis Find, Einsteinstraße 14, 
64331 Weiterstadt 
Schreiben vom 14.09.2011 
 

 Maureen Siech-Scharfenberg, Steffen Raekow, Einsteinstraße 14, 
64331 Weiterstadt 
Schreiben vom 12.09.2011 
 

 ** Adolf Andre, Georg-Büchner-Straße 8c, 64331 Weiterstadt 
Schreiben vom 14.09.2011, Eingang 15.09.2011  
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

1 Der Auslegungsentwurf wurde ohne eine 
vorherige Information der Anwohner der 
Freiherr-vom-Stein-Straße entwickelt. 
Dabei sind die Interessen der Bewohner 
des Eichenwegs auf Kosten der übrigen 
Anwohner berücksichtigt worden. 

 

Es ist zutreffend, dass die Überarbeitung des 
Bebauungsplanes eine Folge aus den Einwen-
dungen der 1. Offenlage darstellt. Mit der verän-
derten Gebäudeanordnung wurde eine Abwä-
gung vorgenommen, die einen Interessensaus-
gleich zwischen den Belangen aller umliegenden 
Grundstücke darstellt, die aber auch die öffentli-
chen Belange und die Belange der zukünftigen 
Bewohner mit berücksichtigt. 
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Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
vom-Stein-Straße geringfügig vergrößert.  

Wie schon durch die 1. Offenlage wird nun auch 
durch die 2. Offenlage allen Interessierten, ins-
besondere den direkten Anwohnern die Möglich-
keit gegeben, ihre Stellungnahme zu den Inhal-
ten des Bebauungsplanes abzugeben. Bei der 2. 
Offenlage ist dies allerdings nur zu den geänder-
ten Inhalten, wie z.B. der veränderten Lage des 
Demenz- und Quartierszentrums, möglich. Damit 
erfolgt die angesprochene Information über die 
Änderung des Bebauungsplanes. Eine Pflicht zur 
Einbeziehung der direkten Anwohner bei der Er-
arbeitung des Entwurfs bzw. bei der Erarbeitung 
der Änderungsinhalte besteht nicht.  

 

2 Das Demenz- und Quartierszentrum ist 
wegen seiner Dimension ein Fremdkörper 
in diesem Gebiet. Es kann nicht hinge-
nommen werden, dass das Gebäude nun 
allein zum Nachteil der Anwohner der 
Freiherr-vom-Stein-Straße in Nord-Süd-
Erstreckung realisiert werden soll. 

Der Komplex erdrückt die alte Bebauung 
(erhebliche Wertminderung der beste-
henden Gebäude, eingeschränkte 
Besonnung vormittags, behinderte Luft-
strömung). 

 

Der Abstand zwischen dem Demenz- und 
Quartierszentrum und den westlich angren-
zenden Wohngebäuden liegt bei der ange-
strebten Geschossigkeit mit ca. 21 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 5), ca. 24,5 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7a) und ca. 30 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7b) im Bereich des er-
forderlichen Gebäudeabstandes gem. HBO, 
für den hier ein Mindestabstand von max. 8,5 
m ausreichend wäre. Die gem. HBO erforder-
lichen Abstandsflächen, die bezüglich der Be-
lange des Nachbarschutzes abschließend 
sind, werden dadurch mehr als erfüllt. 

Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
vom-Stein-Straße noch geringfügig vergrößert.  

Einzig der Wegfall der 8 m breiten Lücke zwi-
schen den überbaubaren Flächen des Demenz- 
und Quartierszentrums und der südlich angren-
zenden Wohnbebauung ist hier zu verzeichnen. 
Hierdurch wird aber keine maßgebliche Verrin-
gerung der Besonnung in den Morgenstunden 
ausgelöst. Eine erhebliche nachteilige Beein-
trächtigung durch Beschattung der Grundstücke 
der Freiherr-vom-Stein-Straße wird durch die 
jetzige Lage des Demenz- und Quartierszent-
rum nicht gesehen.  

Auch eine erhebliche nachteilige Beeinträchti-
gung durch veränderte Luftströmungen kann 
nicht gesehen werden, da hier überwiegend 
Westwinde vorherrschen. 

Eine angestrebte gestaffelte, 1 bis 4-geschossige 
Bebauung durch das Demenz- und Quartiers-
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zentrum orientiert sich an den umgebenden Ge-
bäudehöhen. Bei der Festsetzung der Vollge-
schosse wurden alle, das Plangebiet umgeben-
den Gebäude betrachtet, sowie die geplanten 
Nutzungen mit in die Überlegungen einbezogen. 
Da die Umgebung des Plangebietes mit 1-, 2-, 
2,5- und 5-6-geschossigen Gebäuden bebaut ist, 
hat mit der Festsetzung von max. 4 bzw. 3, 2 und 
1 Geschossen für einen untergeordneten Teil der 
Plangebietsfläche im Norden sowie der Festset-
zung von max. 2 Vollgeschossen für die über-
wiegende Plangebietsfläche eine Vermittlung der 
zulässigen Vollgeschosse stattgefunden. Die Be-
bauung passt sich somit in die Umgebung ein. 

Durch die Staffelung des Gebäudekomplexes (1-
bis 4-geschossig) wird die optische ‚Beeinträchti-
gung’ gering gehalten. Der Eindruck einer 
‚Fremdkörpers’ wird dadurch minimiert. 

Insgesamt kann nicht von einer Wertminderung 
für die Nachbargrundstücke durch die Realisie-
rung des Bebauungsplanes ausgegangen wer-
den. 
 

3 Durch das Gebäude und seine veränderte 
Lage wird Lärm verursacht bzw. verstärkt 
(Betriebslärm durch Belieferung, Entsor-
gung und Bewirtschaftung, Verkehrslärm 
durch zu- und Abfahrt von Privat-, Dienst- 
und Rettungsfahrzeugen, allgemeiner 
Durchgangsverkehr). 

Durch die Änderungen im 2. Entwurf des Be-
bauungsplanes werden keine zusätzlichen Be-
triebs- und Verkehrslärme erzeugt. Die Befürch-
tung wird nicht geteilt. 

4 Durch das Gebäude und seine veränderte 
Lage wird Lärm verursacht bzw. verstärkt 
(Verstärkung und Kanalisierung des 
Bahnlärms wegen der Lücke im Lärm-
schutzwall) 

 

Durch die veränderte Lage des Demenz- und 
Quartierszentrum, das im 2. Entwurf eine gerin-
gere Abschirmfunktion ausübt, wird sich eine ge-
ringfügige Erhöhung der Lärmbelastung (im Ver-
gleich zum ersten Entwurf) durch den Bahnver-
kehr ergeben, insbesondere für die südlich und 
östlich angrenzenden Anwohner bzw. zukünftigen 
Bewohner. Für die westlich angrenzenden An-
wohner an der Freiherr-vom-Stein-Straße hat 
sich durch den 2. Entwurf nur die Länge der 
möglichen Bebauung verändert. Einzig die ehe-
mals festgesetzte Abstandsfläche von 8,0 m zwi-
schen der überbaubaren Fläche des Demenz-
und Quartierszentrums und der südlich angren-
zenden Einzelhausbebauung ist weggefallen. 
Diese Änderung führt zu keiner signifikanten Er-
höhung der Lärmwerte aus dem Bahnbetrieb. 

Anzumerken ist, dass durch den Bebauungsplan 
keine Verschlechterung zur heutigen Situation 
stattfinden wird. 

5 Die Bebauung verschärft das bereits vor-
handene Parkplatzproblem (z.B. Einstein-
straße 14). 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Parkplatzsituation in der Einsteinstraße wird 
durch die gekennzeichneten Änderungen nicht 
berührt. 
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6 Durch das vergrößerte Verkehrsaufkom-
men sind die Anwohner, insbesondere die 
Kinder stärker gefährdet. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens wird 
durch die gekennzeichneten Änderungen nicht 
hervorgerufen. 

 

7 Es besteht die Gefahr einer Geruchsbe-
lästigung durch Küche, Restaurant, Müll-
behälter, Heizungsanlage. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Nutzungsfestsetzungen haben sich im vorlie-
genden 2. Entwurf nicht verändert. 

 

8 Durch die Oberflächenversiegelung be-
steht die Gefahr einer Überlastung des 
Kanalsystems mit der Folge einer Über-
flutungsgefahr für die angrenzenden Häu-
ser 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Oberflächenversiegelung hat sich durch die 
gekennzeichneten Änderungen flächenmäßig 
nicht vergrößert. 

 

9 Der Entwurf verstößt gegen den ur-
sprünglichen Bebauungsplan (Einfamili-
enhäuser, Weiterführung der Straße „Im 
Laukesgarten“ mit Bahnunterführung). 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Durch den vorliegenden Bebauungsplan wird der 
rechtskräftige Bebauungsplan „Im Laukesgarten“ 
geändert, was rechtlich zulässig ist. Auch die ur-
sprünglichen Planungsziele sind heute nicht 
mehr aktuell (z.B. Bahnunterführung). Die Ände-
rung des Bebauungsplanes erfolgt, um den Be-
bauungsplan den heute aktuellen Planungszielen 
anzupassen.  
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6 ** Monika und Dietlof Arthofer, Eichenweg 5 und 12, 64331 

Weiterstadt 
 Schreiben vom 13.09.2011, Eingang 15.09.2011  

 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

 Trotz des ausreichenden Abstands zum 
Wohngebiet Ost und der Nichtreglementie-
rung von Balkonen und Dachterrassen, 
besteht von der Dachterrasse ein uneinge-
schränkter Blick auf die Grundstücke der 
Anwohner, wenn dort ein öffentliches Cafe 
betrieben wird und Publikumsverkehr be-
steht. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Durch die gekennzeichneten Änderungen hat 
sich die grundsätzliche Dachterrassennutzung 
nicht verändert. Eine öffentliche Nutzung der 
Dachterrasse ist nicht vorgesehen. Ein Cafebe-
trieb mit öffentlichem Publikumsverkehr ist hier 
nicht beabsichtigt. 
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7 Heike und Bernd Rolff, Eichenweg 21, 64331 Weiterstadt 

 Schreiben vom 08.09.2011  
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

 In der Begründung wird ausgeführt, dass 
„durch die Einhaltung eines Abstandes von 
mindestens 12 m von den neu geplanten 
Stellplätzen zu den Grundstücken des Ei-
chenwegs“ die Lärmbelastungen so redu-
ziert werden, dass keine erheblichen zu-
sätzlichen Belastungen für die Bewohner 
des Eichenwegs entstehen. 

Zur Klarstellung stellen wir fest, dass uns in 
der Besprechung am 27.06.2011 von der 
Stadt die Änderung des Bebauungsplan-
entwurfs vorgestellt wurde, in dem ein Ab-
stand zwischen unserer Grundstücksgren-
ze (Parzelle 452) und den Stellplätzen von 
rd. 18 m dargestellt ist. Dieser Abstand ist 
auch in dem Bebauungsplanentwurf, der 
momentan offengelegt ist, dargestellt. Wir 
gehen deshalb davon aus, dass dieser Ab-
stand nach Rechtskraft des Bebauungs-
plans bei der Realisierung der Stellplätze 
auch eingehalten wird. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine An-
regungen vorgebracht werden.  

Da es sich bei der Darstellung der angesproche-
nen Stellplätze um zeichnerische Festsetzungen 
handelt, sind die Stellplätze entsprechend auszu-
führen. 
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8 Dr. W. Brüchle, Freiherr-vom-Stein-Straße 7b, 64331 Weiterstadt 

 Schreiben vom 13.09.2011 (Zimmer & Kappes Rechtsanwälte) 
 

 STELLUNGNAHME BESCHLUSSVORSCHLAG 

1 Es wird angemerkt, dass durch die Ände-
rungen des Bebauungsplanes nach der 1. 
Offenlage einseitig den Belangen der An-
wohner des Eichenweges Rechnung ge-
tragen wurde. Die Belange der Anwohner 
der Freiherr-vom-Stein-Straße wurden un-
berücksichtigt gelassen. 

Es ist zutreffend, dass die Überarbeitung des 
Bebauungsplanes eine Folge aus den Einwen-
dungen der 1. Offenlage darstellt. Mit der verän-
derten Gebäudeanordnung wurde eine Abwä-
gung vorgenommen, die einen Interessensaus-
gleich zwischen den Belangen aller umliegenden 
Grundstücke darstellt, die aber auch die öffentli-
chen Belange und die Belange der zukünftigen 
Bewohner mit berücksichtigt. 

Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
vom-Stein-Straße geringfügig vergrößert.  

Wie schon durch die 1. Offenlage wird nun auch 
durch die 2. Offenlage allen Interessierten, ins-
besondere den direkten Anwohnern die Möglich-
keit gegeben, ihre Stellungnahme zu den Inhal-
ten des Bebauungsplanes abzugeben. Bei der 2. 
Offenlage ist dies allerdings nur zu den geänder-
ten Inhalten, wie z.B. der veränderten Lage des 
Demenz- und Quartierszentrums, möglich. Damit 
erfolgt die angesprochene Information über die 
Änderung des Bebauungsplanes.  

 

2 Es steht zu befürchten, dass sich das ge-
plante Demenz- und Quartierszentrum 
nicht in die nähere Umgebung einfügt und 
von diesem erhebliche Nachteile, insbe-
sondere für die Eigentümer und Anwohner 
der Freiherr-vom-Stein-Straße, ausgehen, 
ohne dass diese Belange in erforderlicher 
Art und Weise gegeneinander abgewogen 
wurden.  

Die 1-2 -geschossigen überwiegend Ein-
familienhäuser werden in übermäßiger Art 
und Weise beeinträchtigt. Es ist nicht 
nachzuvollziehen, weshalb nach Durchfüh-
rung des unterstellten Abwägungsvorgan-
ges die Bebauung einseitig zugunsten der 
Anlieger des Eichenweges ausschließlich 
in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße 
verschoben worden ist. Zugunsten aller 
Anwohner wäre es zweckdienlich gewesen, 
das zulässige Bauvorhaben insgesamt auf 
die Grundstücksmitte zu konzentrieren. 
Hier wird ein Abwägungsdefizit gesehen. 

Mit der veränderten Gebäudeanordnung wurde 
eine Abwägung vorgenommen, die einen Inter-
essensausgleich zwischen den Belangen aller 
umliegenden Grundstücke darstellt, die aber 
auch die öffentlichen Belange und die Belange 
der zukünftigen Bewohner mit berücksichtigt. 

Für die Bewohner der Freiherr-vom-Stein-Straße 
hat sich hinsichtlich der möglichen Bauwerksab-
stände und der Geschossigkeit keine wesentliche 
Änderung ergeben. Vielmehr wurde der Abstand 
der überbaubaren Fläche für das Demenz- und 
Quartierszentrum zu der Bebauung der Freiherr-
vom-Stein-Straße geringfügig vergrößert.  

Eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung 
durch Beschattung der Grundstücke der Frei-
herr-vom-Stein-Straße wird durch die jetzige 
Lage des Demenz- und Quartierszentrum nicht 
gesehen. Konkret liegt der Abstand zwischen 
dem Demenz- und Quartierszentrum und den 
westlich angrenzenden Wohngebäuden, bei der 
angestrebten Geschossigkeit, mit ca. 21 m 
(Freiherr-vom-Stein-Straße 5), ca. 24,5 m (Frei-
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herr-vom-Stein-Straße 7a) und ca. 30 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7b) im Bereich des er-
forderlichen Gebäudeabstandes gem. HBO, für 
den hier ein Mindestabstand von max. 8,5 m 
ausreichend wäre. Die gem. HBO erforderlichen 
Abstandsflächen, die bezüglich der Belange des 
Nachbarschutzes abschließend sind, werden 
dadurch mehr als erfüllt. 

Auch eine erhebliche nachteilige Beeinträchti-
gung durch veränderte Luftströmungen kann 
nicht gesehen werden, da hier überwiegend 
Westwinde vorherrschen. 

Eine angestrebte gestaffelte, 1 bis 4-geschossige 
Bebauung durch das Demenz- und Quartiers-
zentrum orientiert sich an den umgebenden Ge-
bäudehöhen. Bei der Festsetzung der Vollge-
schosse wurden alle, das Plangebiet umgeben-
den Gebäude betrachtet, sowie die geplanten 
Nutzungen mit in die Überlegungen einbezogen. 
Da die Umgebung des Plangebietes mit 1-, 2-, 
2,5- und 5-6-geschossigen Gebäuden bebaut ist, 
hat mit der Festsetzung von max. 4 bzw. 3, 2 und 
1 Geschossen für einen untergeordneten Teil der 
Plangebietsfläche im Norden sowie der Festset-
zung von max. 2 Vollgeschossen für die über-
wiegende Plangebietsfläche eine Vermittlung der 
zulässigen Vollgeschosse stattgefunden. Die Be-
bauung passt sich somit in die Umgebung ein. 

Insgesamt kann nicht von einer Wertminderung 
für die Nachbargrundstücke durch die Realisie-
rung des Bebauungsplanes ausgegangen wer-
den. 

 

3 Das Demenz- und Quartierzentrum führt zu 
einer erheblichen und nachteiligen Beein-
trächtigung durch Beschattung der Grund-
stücke in der Freiherr-vom-Stein-Straße. 
Es ist damit zu rechnen, dass die Gebäude 
erst 3 Stunden später als bisher in den 
Genuss des Sonnenlichtes geraten wer-
den. 

Der Abstand der Wohngebäude liegt bei der 
angestrebten Geschossigkeit mit ca. 21 m 
(Freiherr-vom-Stein-Straße 5), ca. 24,5 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7a) und ca. 30 m (Frei-
herr-vom-Stein-Straße 7b) im Bereich des zu-
lässigen Gebäudeabstandes gem. HBO. Rech-
nerisch ist hier ein Mindestabstand von ca. 8,5 
m einzuhalten.  

Durch die Änderung des Bebauungsplan zum 2. 
Entwurf ist einzig der Wegfall der 8 m breiten 
Lücke zwischen den überbaubaren Flächen des 
Demenz- und Quartierszentrums und der süd-
lich angrenzenden Wohnbebauung zu verzeich-
nen. Hierdurch wird aber keine zusätzliche Ver-
ringerung der Besonnung um 3 Stunden in den 
Morgenstunden ausgelöst. Zwar ist eine gering-
fügige Verringerung der Besonnung in den Mor-
genstunden möglich; eine erhebliche nachteilige 
Beeinträchtigung durch Beschattung der Grund-
stücke der Freiherr-vom-Stein-Straße wird 
durch die Realisierung des Demenz- und Quar-
tierszentrum aber nicht ausgelöst. 
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4 Es ist zu befürchten, dass die Luftströmung 
nachteilig beeinflusst wird. Es liegt ein Ab-
wägungsdefizit im Hinblick auf gesunde 
Wohnverhältnisse vor, da hierzu im Be-
bauungsplan keine näheren Feststellungen 
getroffen wurden. 

 

Eine erhebliche nachteilige Beeinträchtigung 
durch veränderte Luftströmungen kann nicht ge-
sehen werden, da hier überwiegend Westwinde 
vorherrschen. 

 

5 Es kann nicht von einer Vermittlung der 
Vollgeschosse (im Nordwesten 8 Ge-
schosse, im Osten 1 Geschoss) ausge-
gangen werden, da direkt angrenzend an 
das Hochhaus bereits die Reihen- und Ein-
familienhäuser der westlichen Seite der 
Freiherr-vom-Stein-Straße zu finden sind, 
und dadurch bereits eine Absenkung der 
Gebäudehöhen stattfindet. 

Bei der Festsetzung der Vollgeschosse wurden 
alle, das Plangebiet umgebenden Gebäude be-
trachtet sowie die geplanten Nutzungen mit in 
die Überlegungen einbezogen. Da die Umge-
bung des Plangebietes mit 1-, 2-, 2,5- und 5-6-
geschossigen Gebäuden bebaut ist, hat mit der 
Festsetzung von max. 4 bzw. 3 Geschossen für 
einen untergeordneten Teil der Plangebietsflä-
che im Norden sowie der Festsetzung von max. 
2 Vollgeschossen für die überwiegende Plange-
bietsfläche eine Vermittlung der zulässigen Voll-
geschosse stattgefunden.  

 

6 Es wird davon ausgegangen, dass der 
Planentwurf gegen die allgemeinen Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse sowie die Sicherheit der 
Wohn- und Arbeitsbevölkerung verstößt. 

Die Befürchtung wird nicht geteilt.  

Die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse beziehen sich 
zum Großteil auf die erforderlichen Abstände 
zwischen den Gebäuden, um eine ausreichende 
Belichtung und Besonnung der Gebäude zu ge-
währleisten. Die in der HBO festgelegten Min-
dest-Abstandswerte, die die Belange des Nach-
barschutzes abschließend regelt, berücksichti-
gen diese Belange. Im vorliegenden Fall werden 
die Mindestabstände (ca. 8,5 m) bei weitem 
überschritten. Der Abstand der Wohngebäude 
liegt bei der angestrebten Geschossigkeit mit 
ca. 21 m (Freiherr-vom-Stein-Straße 5), ca. 24,5 
m (Freiherr-vom-Stein-Straße 7a) und ca. 30 m 
(Freiherr-vom-Stein-Straße 7b) im Bereich des 
zulässigen Gebäudeabstandes gem. HBO.  

Auch für die Sicherheit der Wohn- und Arbeits-
bevölkerung kann durch die Realisierung der 
Planung keine Beeinträchtigung gesehen wer-
den. 

 

7 Es wird befürchtet, dass durch das Zent-
rum und seine geänderte Lage erheblich 
mehr Lärm durch Belieferung, Entsorgung, 
Bewirtschaftung sowie durch den Verkehr 
(Zu- und Abfahrt von Privat-, Dienst- und 
Rettungsfahrzeugen zu Laster der Anwoh-
ner der Freiherr-vom-Stein-Straße verur-
sacht werden wird. Auch der Durchgangs-
verkehr wird verstärkt werden. 

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Erhöhung der Verkehrsbelastung wird 
durch die gekennzeichneten Änderungen nicht 
hervorgerufen. 

8 Es wird eine Auseinandersetzung mit der 
Problematik der Bahnstrecke Darmstadt-
Mainz/Wiesbaden vermisst. Nicht unter-
sucht wurde die Frage, inwiefern sich der 

Durch die veränderte Lage des Demenz- und 
Quartierszentrum, das im 2. Entwurf eine gerin-
gere Abschirmfunktion ausübt, wird sich eine ge-
ringfügige Erhöhung der Lärmbelastung (im Ver-
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geplante Baukörper durch Reflektion der 
Bahngeräusche nachteilig auf die umge-
bende Bebauung auswirkt und hier zu ei-
ner erheblichen Lärmmehrbelastung führt. 

gleich zum ersten Entwurf) durch den Bahnver-
kehr ergeben, insbesondere für die südlich und 
östlich angrenzenden Anwohner bzw. zukünftigen 
Bewohner. Für die westlich angrenzenden An-
wohner an der Freiherr-vom-Stein-Straße hat 
sich durch den 2. Entwurf nur die Länge der 
möglichen Bebauung verändert. Einzig die ehe-
mals festgesetzte Abstandsfläche von 8,0 m zwi-
schen der überbaubaren Fläche des Demenz-
und Quartierszentrums und der südlich angren-
zenden Einzelhausbebauung ist weggefallen. 
Diese Änderung führt zu keiner signifikanten Er-
höhung der Lärmwerte aus dem Bahnbetrieb. 

Anzumerken ist, dass durch den Bebauungs-
plan keine Verschlechterung zur heutigen Situa-
tion stattfinden wird. 

9 Es sind nicht ausreichend Parkplätze vor-
gesehen. Es bestehen jetzt schon erhebli-
che Parkplatzprobleme, die durch die Ab-
weichung von der Stellplatzsatzung noch 
verstärkt werden. Gerade ältere Personen 
haben durch Pflegepersonal, besuchende 
Verwandte usw. einen erhöhten Parkplatz-
bedarf. 

 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Anzahl der Stellplätze wird sich durch die 
gekennzeichneten Änderungen nicht verändern. 

10 Es ist zu befürchten, dass durch das er-
höhte Verkehrsaufkommen die Sicherheit 
der Bevölkerung insbesondere der Kinder 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Eine Erhöhung des Verkehrsaufkommens wird 
durch die gekennzeichneten Änderungen nicht 
hervorgerufen. 

 

11 Gesehen wird die Gefahr einer Geruchsbe-
lästigung durch Küche, Restaurant, Müll-
behälter und Heizungsanlage des Demenz- 
und Quartierszentrums. 

Da die Stellungnahme nur zu den geänderten In-
halten des Bebauungsplanes abgegeben werden 
konnte, die Anregungen bzw. Hinweise aber ge-
änderte Inhalte nicht betrifft, ist hierzu keine Ab-
wägung erforderlich. 

Die Nutzungsfestsetzungen haben sich durch 
die gekennzeichneten Änderungen nicht geän-
dert. 

 

12 Es wird festgestellt, dass die Änderung des 
Bebauungsplanes gem. § 13 BauGB nicht 
zulässig ist, da die Grundzüge der Planung 
betroffen sind. 

Der Hinweis wird zurückgewiesen.  

Es handelt sich hier nicht um eine Bebauungs-
planänderung gemäß § 13 BauGB (Vereinfach-
tes Verfahren) sondern um eine gemäß § 13a 
BauGB (Bebauungspläne der Innenentwick-
lung). Hier sind die Grundzüge der Planung 
nicht relevant. Vielmehr ist dies ein verkürztes 
Verfahren zur Aufstellung von Bebauungsplänen 
für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der 
Innenentwicklung. 
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13 Es wird eine Begründung darüber vermisst, 
warum der Fußweg zwischen Eichenweg 
und Einsteinstraße nur noch 1,5 m breit 
sein soll und ein Teil der Fläche einem be-
stehenden Grundstück zugeschlagen wer-
den soll. Nach den Straßenbaurichtlinien 
wird eine Breite für Gehwege von 2,5 m 
vorgeschlagen. Diese Breite berücksichtigt, 
dass 2 erwachsene Personen ungehindert 
einander passieren können. Diesbezüglich 
waren bereits bezüglich des 1. Panentwur-
fes Einwendungen erhoben worden, Diese 
wurden beim 2. Bebauungsplanentwurf 
nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht be-
rücksichtigt. 

Im 2. Entwurf wurde entsprechend der Anre-
gungen aus der 1. Offenlage der Fußweg zwi-
schen Eichenweg und Einsteinstraße beibehal-
ten. Momentan stellt er eine untergeordnete 
Fußwegeverbindung dar, die dementsprechend 
wenig frequentiert wird. Zudem weist er nur eine 
Länge von ca. 48 m auf. Aus oben genannten 
Gründen wurde seine Breite auf das ausrei-
chende Maß für einen Fußweg von 1,5 m redu-
ziert. Diese Breite lässt ein ungehindertes Be-
gegnen zweier Personen durchaus zu.  

 


